
 

ABKEHRSCHEIN 
 

Name BDR-Mitglied ___________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ___________________________________________________ 

AnschriŌ: ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

hat am:  ___________________________ 
 

☐ den AustriƩ aus dem unterzeichnenden Verein erklärt 

☐ die Absicht über einen Lizenzwechsel erklärt 

 
Es wird ihr/ihm nach BDR-Sportordnung Ziffer 5.3 der Abkehrschein erteilt und bestäƟgt, 
dass das BDR-Mitglied: 

☐ ihren/seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nachgekommen ist und 
keinerlei Forderungen mehr gegenüber dem BDR-Mitglied bestehen 

☐ folgende noch nicht ausgeglichene Forderungen des Vereins erfüllt werden muss: 
(ggf. ein Extraschreiben anfügen) 
 

 _________________________________________________________________ 

☐ Die Lizenz des BDR-Mitglieds wurde vom Verein eingezogen.  

Sie/Er überweist die fällige Wechselgebühr in Höhe von ____________ € auf das Konto des 
Berliner Radsport Verband e.V., mit der IBAN DE28 1203 0000 1020 0134 11.  
Sobald die Gebühr eingegangen ist, wird die neue Lizenz freigegeben. 
 
Neuer Verein : 
______________________________________________________________________ 
 
Wechselt die sportreibende Person in einen anderen als den angegebenen Verein, triƩ 
eine dreimonaƟge Sperre, beginnend ab dem Eingangsdatum der Lizenz beim Berliner 
Radsport Verband e.V., in KraŌ. 
 

☐ Ein Betreuungs-/Ausbildungsausgleich wird nicht gefordert. 

☐ Ein Betreuungs-/Ausbildungsausgleich (siehe WeƩkampĩesƟmmungen) wird in 
Höhe von 

___________ € gefordert. 
 

 
______________________________ 
Ort, Datum 

 
______________________________ 
Stempel/UnterschriŌ abgebender Verein 

 
 



 

Hinweis: Das Original ist dem Mitglied auszuhändigen. Die ZweitschriŌ ist sofort an den Berliner 
Radsport Verband e.V. zu senden. Im Regelfall ist der Abkehrschein nach Sportordnung innerhalb 
von 8 Tagen nach der Wechselerklärung auszustellen. Andernfalls ist dem Mitglied innerhalb von 8 
Tagen schriŌlich mitzuteilen, welche Verpflichtungen gegenüber dem Verein noch bestehen. Nach 
Erledigung der Verpflichtungen ist der Abkehrschein sofort auszustellen.  
 
 

GEBÜHRENÜBERSICHT  
 
Wechsel ohne Sperre  
Nachwuchs inkl. U19 90,00 €  
Elite/Masters  170,00 € 
 
 
Ab 01.01.2025 

Die Wechselgebühr beim zweiten Wechsel im Kalenderjahr verdoppelt 
sich (also 340,00€), beim dritten Wechsel erfolgt ebenso nochmals eine 
Verdoppelung der letzten Gebühr (also 680,00€) – und so weiter. 


